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Protokoll der Sitzung vom Donnerstag, 4. September 2025, 15.00 Uhr 
 
 
Anwesend: Daniel Stark, Gemeindeammann (Präsident) 
 Uwe Krzesinski, Gemeindeschreiber (Aktuar) 
 
 
Sachverhalt 
 
 
Der Wahltag für die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026 - 2029 wurde auf den 
28. September 2025 angesetzt. 
 
Amtliches Publikationsorgan ist gemäss aktueller Gemeindeordnung der Bremgarter Bezirks-
Anzeiger. 
 
Die Anmeldefrist für den ersten Wahlgang ist am Montag, 18. August 2025, 12.00 Uhr, abgelaufen. 
Frist- und formgerecht sind für die Mitglieder der Finanzkommission der Einwohnergemeinde 
(5 Sitze) fünf Anmeldungen, für die Mitglieder des Wahlbüros/Stimmenzähler/in der Einwohnerge-
meinde (3 Sitze) drei Anmeldungen, für die Ersatzmitglieder des Wahlbüros/Stimmenzähler/in-
Ersatz der Einwohnergemeinde (2 Sitze) zwei Anmeldungen, für die Steuerkommission (3 Sitze) 
drei Anmeldungen und für das Ersatzmitglied der Steuerkommission (1 Sitz) eine Anmeldung ein-
gegangen. 
 
Das Wahlbüro stellt fest, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten wahlfähig sind. Die Wahlan-
nahmeerklärungen liegen vor. 
 
Da die Anzahl der Kandidierenden gleich oder kleiner war als die Anzahl der zu vergebenden Sit-
ze, wurde gestützt auf § 30a des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) eine Nachmeldefrist 
von fünf Tagen angesetzt, innert der weitere Vorschläge eingereicht werden konnten. Sämtliche 
Wahlvorschläge sowie die Nachmeldefrist für die Erneuerungswahlen wurden im Bremgarter Be-
zirks-Anzeiger am Dienstag, 19. August 2025, ordnungsgemäss publiziert. Die Frist lief am Mon-
tag, 25. August 2025, um 12.00 Uhr, ab. Es wurden keine weiteren Anmeldungen eingereicht. 
 
Da die Anzahl der Anmeldungen nach der Nachmeldefrist die Anzahl der zu vergebenden Sitze 
nicht übertrifft, können die Vorgeschlagenen vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt wer-
den. 
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Beschluss 
 
 
Das Wahlbüro stellt fest, dass die Nachmeldefrist ohne Nachnominationen abgelaufen ist. Die 
nachfolgend aufgeführten Vorgeschlagenen werden vom Wahlbüro gestützt auf § 30a des Geset-
zes über die politischen Rechte (GPR) als in stiller Wahl gewählt erklärt: 
 
 
Finanzkommission der Einwohnergemeinde (5 Sitze) 

• Brunner Alex, 1965, von Zufikon AG, Im Güpf 14 (parteilos) bisher 

• Koch-Wertli Klara, 1961, von Zufikon AG und Villmergen AG, Oberdorfstrasse 31 (SVP) bisher 

• Laue Michael, 1988, von Vechigen BE, Hirzenmattstrasse 2 (Die Mitte) neu 

• Littwin Christoph, 1969, von Dallenwil NW, Oberdorfstrasse 27C (parteilos)  bisher 

• Seco Elias, 1969, von Savosa TI, Im Güpf 13 (parteilos) neu 
 

 

Mitglieder Wahlbüro/Stimmenzähler/in (3 Sitze) 
 

• Ataseven-Bas Hilal, 1977, von Zufikon AG, Oberdorfstrasse 4 (parteilos) bisher 

• Nielsen Oliver, 1986, von Zürich ZH und Uzwil SG, Oberdorfstrasse 6 (SVP)  bisher 

• Laue Michael, 1988, von Vechigen BE, Hirzenmattstrasse 2 (Die Mitte) bisher 
 
 
Ersatzmitglieder Wahlbüro/Stimmenzähler/in-Ersatz (2 Sitze) 
 

• Funk Kurt, 1956, von Zürich ZH, Belvédèrestrasse 31D (FDP)  bisher 

• Reichmuth Ursula, 1962, von Zürich ZH, Steinmaur ZH und Unteriberg SZ, 
Aettigüpfstrasse 15 (parteilos) bisher 

 
 
Steuerkommission (3 Sitze) 
 

• Galliker Cristina, 1988, von Willisau LU, Maihölzlistrasse 3 (SVP) neu 

• Koch Klara, 1961, von Zufikon AG und Villmergen AG, Oberdorfstrasse 31 (SVP) bisher 

• Sommer-Lang Luzia, 1986, von Aristau AG, Zürich ZH und Mosnang SG, 
Haldenstrasse 16 (SVP) bisher 

 
 
Ersatzmitglied Steuerkommission (1 Sitz) 
 

• Diener Pascal, 1978, von Fischenthal ZH, Im Baumgarten 30 (parteilos) bisher 
 
 

 
Das Wahlbüro gratuliert den Gewählten und dankt ihnen im Voraus für den Einsatz zugunsten der 
Gemeinde Zufikon. 
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Die Ergebnisse der stillen Wahlen werden im Amtlichen Publikationsorgan am Dienstag, 9. Septem-
ber 2025, veröffentlicht. 
 
Wahlbeschwerden gegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchführung einer Wahl 
oder bei der Ermittlung des Wahlergebnisses sind innert drei Tagen seit der Entdeckung des Be-
schwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Ergebnisses, beim 
Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau, einzureichen (§ 66 ff. Gesetz 
über die politischen Rechte, GPR). 
 
 
 
 
  IM NAMEN DES WAHLBÜROS 
 
 
 
  Daniel Stark, Präsident 
 
 
 
  Uwe Krzesinski, Aktuar 
 
 
Verteiler: 
 

• In stiller Wahl Gewählte 

• Ortsparteien Zufikon, 5621 Zufikon 

• Gemeinderat Zufikon, 5621 Zufikon 

• Abteilung Kanzlei, 5621 Zufikon, zur weiteren Bearbeitung 


